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fungsmerkmale für eine unbeschränkte Steuerpflicht erfüllt, 
die sich am Innehaben eines Wohnsitzes, der Aufenthaltsdauer, 
der Staatsbürgerschaft oder zB. in den USA an den Besitz einer 
„Green Card“ orientieren können.

Um ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) anwenden zu 
können, bedarf es allerdings der Festlegung jenes Staates, dem 
die Rolle des Ansässigkeitsstaates zukommt, der deshalb zu 
einer „qualifizierten Welteinkommensbesteuerung“ berechtigt 
ist und jenes Staates, der als Quellenstaat (mit begrenzten Be-
steuerungsbefugnissen) gilt. Gemäß Art. 1 Abs. 1 OECD-Muster-
abkommen (OECD-MA)3 gilt ein DBA für Personen, die in einem 
oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Als „ansässig“ 
gilt gemäß Art. 4 Abs. 1 OECD-MA eine natürliche Person, die 
nach dem Recht dieses Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes, 
ihres gewöhnlichen Aufenthalts oder eines ähnlichen Merkmals 
(unbeschränkt) steuerpflichtig ist. Wird eine Person in beiden 
DBA-Vertragsstaaten nach den Regeln der unbeschränkten 
Steuerpflicht erfasst4, ist anhand der in Art. 4 Abs. 2 lit a) bis d) 
OECD-MA enthaltenen „Tie-Breaker-Regelung“ in subsidiärer 
Reihenfolge zu prüfen, in welchem Staat die Person ihre stän-
dige Wohnstätte hat, sich ihr Mittelpunkt der Lebensinteressen 
befindet, der gewöhnliche Aufenthalt besteht oder die Staats-
bürgerschaft welchen Staates die Person besitzt. Führt keines 
dieser Kriterien zu einer Lösung, müssen die zuständigen  

1. Ansässigkeit und unbeschränkte Steuerpflicht
Gemäß § 1 Abs. 2 EStG sind jene natürlichen Personen unbe-
schränkt steuerpflichtig, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die unbeschränkte Steuer-
pflicht erstreckt sich auf alle in- und ausländischen Einkünfte 
(Welteinkommen). § 26 Abs. 1 BAO definiert den Begriff „Wohn-
sitz“ sehr weit. Demnach hat jemand einen Wohnsitz dort, wo er 
eine Wohnung innehat unter Umständen, die darauf schließen 
lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird.1  
Subsidiäres Tatbestandsmerkmal ist der in § 26 Abs. 2 BAO 
definierte „gewöhnliche Aufenthalt“, den jemand dort hat, wo er 
sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an 
diesem Ort oder in diesem Land nicht nur vorübergehend ver-
weilt. Unbeschränkte Steuerpflicht aufgrund des gewöhnlichen 
Aufenthalts tritt jedenfalls dann ein, wenn der Aufenthalt im 
Inland länger als sechs Monate dauert, wobei sich in diesem Fall 
die Abgabepflicht auch auf die ersten sechs Monate erstreckt.2 
§ 26 Abs. 2 BAO ermächtigt das BMF von der Anwendung dieser 
Bestimmung bei Personen abzusehen, deren Aufenthalt im In-
land nicht mehr als ein Jahr beträgt, wenn diese im Inland weder 
ein Gewerbe betreiben noch einen anderen Beruf ausüben.

Eine Person kann in mehreren Staaten mit ihrem Welteinkom-
men unbeschränkt steuerpflichtig sein, wenn sie auch die im 
nationalen Steuerrecht anderer Staaten relevanten Anknüp-

Der Verwaltungsgerichtshof hat mit Erkenntnis VwGH 7.9.2022, Ra 2021/13/0067 die jahrzentelange 
österreichische Verwaltungspraxis beendet, wonach die von einer in Österreich unbeschränkt steuer-
pflichtigen Person bezogenen Auslandseinkünfte nur dann für die Steuerbemessung der in Österreich 
steuerpflichtigen Einkünfte herangezogen worden sind, wenn die Person nicht nur unbeschränkt steu-
erpflichtig, sondern aufgrund eines DBA auch in Österreich ansässig war. Ab der Veranlagung 2023 
ist der Progressionsvorbehalt auch dann vorzunehmen, wenn eine im Ausland ansässige Person wegen 
eines inländischen Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts unbeschränkt steuerpflichtig ist.
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Behörden der Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem 
Einvernehmen klären. In der Praxis kann die abkommensrecht-
liche Ansässigkeit üblicherweise anhand des „Mittelpunktes der 
Lebensinteressen“ bestimmt werden, der in jenem Staat gelegen 
ist, zu dem die Person die engeren persönlichen und wirtschaft-
lichen Beziehungen hat.5

2. DBA-Verteilungsnormen und Methodenartikel
Steht die Ansässigkeit einer natürlichen Person fest, ist zu 
prüfen, welche der in den Art. 6 bis 21 OECD-MA vorgesehenen 
DBA-rechtlichen Verteilungsnormen auf die von der Person 
bezogenen Einkünfte anzuwenden ist und welcher Staat diese 
besteuern darf. Soweit Einkünfte auch im Quellenstaat besteuert 
werden dürfen (offene Verteilungsnorm), ist in weiterer Folge zu 
untersuchen, welche Methode der Ansässigkeitsstaat anwenden 
muss, um die dem anderen Staat (dem Quellenstaat) überlasse-
nen Einkünfte von einer Doppelbesteuerung zu entlasten. Die 
Entlastung kann durch die Befreiungs-
methode (Art. 23A Abs. 1 OECD-MA) 
oder durch die Anrechnungsmethode 
(Art. 23A Abs. 2 OECD-MA und Art. 
23B Abs. 1 OECD-MA) erfolgen. Für 
„Aktiveinkünfte“ ist in den österreichi-
schen DBA überwiegend die Befrei-
ungsmethode vorgesehen.

3. Progressionsvorbehalt nur für den 
Ansässigkeitsstaat
Nach jahrzehntelanger österreichischer 
Verwaltungspraxis wurde nur dem 
Ansässigkeitsstaat das Recht zugestanden, die nach einem DBA 
gemäß Art. 23A Abs. 1 OECD-MA freizustellenden Einkünfte für 
die Ermittlung des anzuwendenden Steuersatzes mitzuberück-
sichtigen. Unbeschränkte Steuerpflicht allein war dafür nicht 
ausreichend.6 Nur dann, wenn unterjährig ein Ansässigkeits-
wechsel stattgefunden hat, aber durchgängig unbeschränkte 
Steuerpflicht bestand, wurde im Zuge der Jahresveranlagung 
ganzjährig der Progressionsvorbehalt hinsichtlich der Auslands-
einkünfte vorgenommen.7 Diese Praxis wurde auch aus Art. 
23A Abs. 3 bzw Art. 23B Abs. 2 OECD-MA abgeleitet, worin es 
heißt, dass „Einkünfte… einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person, die von der Besteuerung in diesem Staat auszunehmen 
sind, gleichwohl in diesem Staat bei der Festsetzung der Steuer 
für das übrige Einkommen … der Person einbezogen werden“. 
Wenngleich der Kommentar zum OECD-Musterabkommen 
(OECD-MA) die Anwendung des Progressionsvorbehalts durch 
den Quellenstaat nicht ausschließt,8 hat die österreichische 
Finanzverwaltung nicht zuletzt aus standortpolitischen Über-
legungen9 von einer solchen Möglichkeit in der Vergangenheit 
Abstand genommen.

4. Paradigmenwechsel durch die Rechtsprechung
Bereits im Mai 2000 ist das BFG10 im Fall der mehrjährigen Ent-
sendung einer in der Slowakei ansässigen Person mit Wohn-
sitz in Österreich zu dem Schluss gekommen, dass sich der 
Steuertarif (§ 33 EStG) einer nach innerstaatlichem Steuerrecht 

unbeschränkt steuerpflichtigen Person nach dem (Gesamt-)ein-
kommen bemisst, worin der Progressionsvorbehalt innerstaat-
lich – unbeschadet der Regelung des § 33 Abs. 11 EStG – seine 
Rechtsgrundlage findet.11 Aus dem österreichisch-slowakischen 
DBA (DBA-SK)12, das bloß eine Schrankenwirkung entfaltet, lasse 
sich nichts Gegenteiliges ableiten. Auch nicht aus dem OECD-
MA. Ganz im Gegenteil würde es der OECD-MK13 ausdrücklich 
zulassen, dass auch der Quellenstaat in Anwendung seines 
nationalen Steuerrechts einen Progressionsvorbehalt geltend 
machen kann. Auch aus § 3 EStG, der ausdrücklich regelt, in wel-
chen Fällen auf steuerfreie Einkünfte der Progressionsvorbehalt 
anzuwenden ist und in welchen nicht, und steuerbefreite Ein-
künfte überwiegend aus dem Progressionsvorbehalt ausnimmt, 
kann nach Ansicht des BFG nicht auf die Nichtanwendbarkeit 
eines Progressionsvorbehaltes bei Befreiungen, die nicht von § 3 
EStG umfasst sind, geschlossen werden. Wenngleich gegen die 
Entscheidung des BFG die Revision zugelassen wurde, ist eine 

solche (wohl wegen Geringfügigkeit 
der steuerlichen Auswirkungen) nicht 
eingebracht worden.

Der VwGH hatte sich allerdings im 
September 202214 mit der deckungs-
gleichen Frage auseinanderzusetzen, 
bei der es um eine aufgrund des 
DBA-Türkei (DBA-TR)15 in der Türkei 
ansässige Person mit (unbeschränkte 
Steuerpflicht auslösendem) inländi-
schem Zweitwohnsitz ging, die neben 
Inlandseinkünften aus nichtselbstän-

diger Arbeit auch Einkünfte aus der Türkei und aus Drittstaaten 
bezogen hatte. Der VwGH löste die Frage anhand von drei 
Schritten:

a) Ermittlung der Steuerpflicht nach österreichischem Steuerrecht
Im ersten Schritt sind die nach den Bestimmungen des EStG 
in Österreich steuerpflichtigen Einkünfte zu ermitteln und der 
Steuersatz, der nach dem (Gesamt-)einkommen zu berechnen 
ist.16 Bei der Beurteilung eines grenzüberschreitenden Sachver-
halts muss zunächst der Steueranspruch nach innerstaatlichem 
Steuerrecht ermittelt werden, was bedeutet, dass gemäß § 1 Abs. 
2 zweiter Satz EStG bei unbeschränkter Steuerpflicht das Welt-
einkommen zur Tarifbemessung heranzuziehen ist. Auf Grundlage 
dieses Steueranspruchs errechnet sich der anzuwendende Durch-
schnittssteuersatz. Vom Welteinkommen sind die (innerstaatlich) 
gemäß § 3 EStG steuerfreien Einkünfte auszunehmen, die auch 
nicht die Höhe des anzuwendenden Durchschnittssteuersatzes 
beeinflussen, soweit nicht das Gesetz (zB. § 3 Abs. 3 EStG) dies-
bezüglich eine Sonderregelung vorsieht. In den EStR findet sich 
auch ein Berechnungsschema.17 Ausländische Einkünfte, die als 
inländische Einkünfte nicht progressionserhöhend wären (zB. 
Kapitalerträge oder Gewinne aus Veräußerung von Immobilien) 
wirken sich im Rahmen des Progressionsvorbehalts nicht aus.

Der Progressionsvorbehalt ist in Österreich nicht ausdrücklich 
gesetzlich geregelt. Er ergibt sich zwangsläufig aus den Bestim-

     Der Progressionsvorbehalt ist 
in Österreich nicht ausdrücklich 
gesetzlich geregelt. Er ergibt sich 

zwangsläufig aus den Bestimmungen 
des EStG und dem Grundsatz der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung.
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denken, solange die Wirkungen eines solchen Einschlusses nicht 
zu einer unionsrechtswidrigen diskriminierenden Besteuerung 
führen.25 Letztlich stellt der Progressionsvorbehalt einen Aus-
gleich für den sich wegen der Nichtbesteuerung ausländischer 
Einkünfte im Inland ergebenden Progressionsvorteil dar. Der 
Progressionsvorbehalt bewirkt zwar eine steuerliche Mehrbe-
lastung, aber keine Doppelbesteuerung. Ausländische Einkünfte 
werden nicht ein zweites Mal besteuert. Es wird lediglich die 
Steuerleistung von Inlandseinkünften dem österreichischen 
Steuerniveau angepasst.26

6. Die Reaktion der Finanzverwaltung
Im Zuge des EStR-Wartungserlasses 202327 hat das BMF die 
Rechtsprechung des VwGH umgesetzt. Es wurde in den EStR 
festgehalten, dass die im innerstaatlichen Recht normierte 
Verpflichtung, die Auslandseinkünfte für die Steuersatzermitt-

lung heranzuziehen, durch die von 
Österreich abgeschlossenen DBA nicht 
derogiert wird. Der österreichische Tarif 
wird auf das gesamte Welteinkommen 
angewandt, der sich daraus ergebende 
Durchschnittsteuersatz auf die Inlands-
einkünfte.28

Die Geltendmachung des Progressions-
vorbehaltes steht auch nicht im Ermessen 
der Finanzbehörde, selbst wenn die dem 
Art. 23A Abs. 3 OECD-MA bzw Art. 23B 
Abs. 2 OECD-MA nachgebildete Regelung 
als „Kann-Bestimmung“ formuliert ist, 
sondern ist zwingende Folge des EStG.29 

Ist ein Progressionsvorbehalt in einem DBA nicht erwähnt, kann 
damit lediglich konstatiert werden, dass er weder (ausdrücklich) 
eingeräumt noch verboten wurde.30

Ab der Veranlagung 2023 soll bei unbeschränkter Steuerpflicht 
der Progressionsvorbehalt also nicht nur dann angewendet 
werden, wenn Österreich der abkommensrechtliche Ansässig-
keitsstaat ist, sondern auch dann, wenn Österreich der abkom-
mensrechtliche Quellenstaat ist.31

Auf die Einkünfte beschränkt steuerpflichtiger Personen oder 
jenen, die aufgrund der Zweitwohnsitzverordnung32 nur als 
beschränkt steuerpflichtig behandelt werden, kann kein Pro-
gressionsvorbehalt wahrgenommen werden.33 Deshalb wird die 
Zweitwohnsitzverordnung, die es unter gewissen Vorausset-
zungen ermöglicht, trotz inländischem Wohnsitz als beschränkt 
steuerpflichtig behandelt zu werden, ab der Einkommensteuer-
veranlagung 2023 aus ihrem Dornröschenschlaf geküsst werden.

Bei einem unterjährigen Wechsel der Ansässigkeit, aber Beibehalt 
der unbeschränkten Steuerpflicht, sind bei Besteuerung der In-
landseinkünfte auch die im Ausland erwirtschafteten Einkünfte 
einzubeziehen.34 Nur bei Wechsel in die beschränkte Steuer-
pflicht wären zwei getrennte Veranlagungszeiträume gegeben 
und auch zwei verschiedene Steuererklärungen (Formular „E1“ 

mungen des EStG (§§ 1, 2 und 33 EStG 1988) und dem Grund-
satz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung.18

b) Schrankenwirkung eines Doppelbesteuerungsabkommens
Ein DBA entfaltet insofern eine bloße Schrankenwirkung, als 
ein solches bilaterales Steuerabkommen eine sich aus dem 
innerstaatlichen Steuerrecht ergebende Steuerpflicht begrenzt. 
Es soll aber nicht dazu dienen, einen im Inland unbeschränkt 
Steuerpflichtigen vor der Anwendung des progressiven Steuer-
satzes zu schützen. Ein DBA steht der Anwendung des Progres-
sionsvorbehaltes nicht entgegen, was auch im OECD-MK zu 
Art. 23 OECD-MA und im Schrifttum zum Ausdruck gebracht 
worden ist.19 Auch aus den Materialen zu dem im konkreten Fall 
relevanten DBA-TR lässt sich nichts anderes ableiten. Demnach 
ist der Methodenartikel (Art. 22 DBA-TR bzw Art. 23 OECD-MA) 
so zu verstehen, dass für den Quellenstaat ein Progressionsvor-
behalt weder eingeräumt wird, noch 
verboten ist. DBA-Bestimmungen, die 
einen Progressionsvorbehalt zulas-
sen, haben daher nur klarstellenden 
Charakter.20

c) Anwendung des Durchschnitts-
steuersatzes auf die inländischen 
Einkünfte
Da nach österreichischem Recht bei 
unbeschränkt steuerpflichtigen Perso-
nen für die Ermittlung der Höhe des 
Steuersatzes auch die ausländischen 
Einkünfte heranzuziehen sind und 
das DBA-TR dem nicht entgegensteht, 
errechnet sich die Einkommensteuer durch Multiplikation der 
DBA-rechtlich Österreich zur Besteuerung überlassenen In-
landseinkünfte mit dem Steuersatz, der auf das Welteinkommen 
entfällt.

Inzwischen ist das BFG in mehreren Erkenntnissen dieser Recht-
sprechung des VwGH gefolgt.21

5. Progressionsvorbehalt und Unionsrecht
In gerichtlichen Entscheidungen war regelmäßig auch die Frage 
der Zulässigkeit des Progressionsvorbehalts aus der Sicht des 
Unionsrechts ein Streitgegenstand. Ohne den Grund für ein Vor-
abentscheidungsverfahren vor dem EuGH zu sehen, kamen BFG 
und VwGH zu dem Schluss, dass ein DBA nicht dazu dienen soll, 
einen im Inland unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen vor 
der Anwendung des progressiven Steuersatzes zu schützen.22 
Dem Steuerpflichtigen soll bei Bezug steuerfreier Einkünfte we-
der ein Steuersatzvorteil noch ein Steuersatznachteil entstehen. 
Der Progressionsvorbehalt dient gerade der Gleichbehandlung 
in Österreich ansässiger Steuerpflichtiger mit grenzüberschrei-
tenden Einkünften einerseits und mit bloß innerstaatlichen 
Einkünften andererseits. Das stellt für sich keine Benachteiligung 
von Steuerpflichtigen dar, die auch in einem EU-Mitgliedstaat 
Einkünfte erzielen.23 Vielmehr wird dadurch eine Inländerdis-
kriminierung vermieden.24 Auch der EuGH hat dagegen keine Be-

      Bei unbeschränkt 
steuerpflichtigen Personen kommt ab 

der Veranlagung für das Jahr 2023 
der Progressionsvorbehalt hingegen 
auch für durch privilegienrechtliche 
Abkommen befreite Einkünfte zur 
Anwendung, sofern das jeweilige 
Abkommen dies nicht verbietet. 
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die in Österreich keinem progressiven Steuertarif, sondern der 
pauschalen Immo-Estunterliegen würden.

Bislang war eine Einkommensteuererklärung für unbeschränkt 
steuerpflichtige Personen bei Bezug von im Ausland steuer-
pflichtigen bzw in Österreich nach einem DBA steuerbefreiten 
Auslandseinkünften nur dann verpflichtend abzugeben, wenn 
Österreich zugleich Ansässigkeitsstaat iSd Art. 4 OECD-MA war. 
Ab der Veranlagung 2023 steht der Steuerberater vor der Her-
ausforderung prüfen zu müssen,

a) ob eine DBA-rechtlich in einem anderen Staat ansässige Per-
son kraft eines Wohnsitzes oder ihres gewöhnlichen Aufenthalts 
in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig ist und

b) wenn das der Fall ist, zu hinterfragen, 
welche progressionswirksame Einkünfte 
die Person aus ihrem Ansässigkeitsstaat 
oder aus Drittstaat bezogen hat.

In der Regel werden Steuernachzahlun-
gen die Folge sein.

8. Finanzstrafrechtliche Aspekte
Die Nichtberücksichtigung von Aus-
landseinkünften für Zwecke des Pro-
gressionsvorbehalts kann empfindliche 
Säumnisfolgen nach sich ziehen. Das 

BFG44 hat beispielsweise im Fall der Nichtabgabe einer Einkom-
mensteuerklärung durch eine in Österreich ansässige Pensio-
nistin mit einer Inlandspension von 24.000 Euro und einer nach 
dem DBA-Deutschland (DBA-DE) in Deutschland steuerpflichti-
gen Pension von 6.000 Euro, die gemäß Art. 23 Abs. 2 lit a DBA-
DE steuerfrei zu stellen war und für Zwecke des Progressions-
vorbehalts in Österreich in Verletzung der abgabenrechtlichen 
Offenlegungspflicht nicht erklärt worden ist, den Tatbestand der 
Abgabenhinterziehung iSd § 33 Abs. 1 FinStrG als erfüllt an-
gesehen und eine 10-jährige Verjährungsfrist angenommen. Im 
konkreten Fall ist der Bezug der deutschen Pension der österrei-
chischen Finanzverwaltung aufgrund des in der EU-Amtshilfe-
richtlinie vorgesehenen automatischen Informationsaustauschs 
bekannt geworden.45 

und Formular „E7“) einzureichen. In letzterem Fall wären die 
Auslandseinkünfte nicht progressionswirksam zu erfassen.35

Der Umstand, dass völkerrechtlich privilegierte Personen, nach 
der Wiener Diplomatenkonvention, der Wiener Konsularkon-
vention oder aufgrund von Amtssitzabkommen vom Progres-
sionsvorbehalt ausdrücklich ausgeschlossen sind, ändert nichts 
an dieser Beurteilung, da dieser Personenkreis idR nicht als 
unbeschränkt steuerpflichtig behandelt wird.36 Bei Angehörigen 
der ausländischen diplomatischen und berufskonsularischen 
Vertretungen, die wie beschränkt Steuerpflichtige zu behandeln 
sind37, wird mangels unbeschränkter Steuerpflicht kein Progres-
sionsvorbehalt wahrgenommen. Bei unbeschränkt steuerpflich-
tigen Personen kommt ab der Veranlagung für das Jahr 2023 
der Progressionsvorbehalt hingegen auch für durch privilegien-
rechtliche Abkommen (zB. Wiener Dip-
lomatenkonvention, Wiener Konsular-
konvention oder Amtssitzabkommen) 
befreite Einkünfte zur Anwendung, 
sofern das jeweilige Abkommen dies 
nicht verbietet. Der Progressionsvor-
behalt wird auch wahrgenommen, 
wenn das jeweilige Abkommen keine 
Aussagen dazu enthält.38

Die Berechnung der auf die abkom-
mensrechtlich Österreich zugeordne-
ten Einkünften entfallenden Steuer 
ist in den EStR ausführlich geregelt.39 Ausländische Steuern 
entfalten aufgrund des Abzugsverbotes in § 20 Abs. 1 Z 6 EStG 
keine progressionsmindernde Wirkung.40

7. Einkommensteuererklärung 2023 mit Auslandseinkünften
Sind im Einkommen einer in Österreich unbeschränkt steuer-
pflichtigen Person ausländische Einkünfte enthalten, besteht 
Veranlagungspflicht. Denn zu den in § 41 Abs. 1 Z 1 EStG ge-
nannten „anderen Einkünften … deren Gesamtbetrag 750 Euro 
übersteigt …“ zählen auch solche, die aufgrund eines DBA zwar 
einem anderen Staat zur Besteuerung zugewiesen sind, bei der 
österreichisch Besteuerung jedoch im Interesse der Gleichmä-
ßigkeit der Besteuerung im Wege des Progressionsvorbehalts 
berücksichtigt werden müssen.41 Die progressionswirksamen 
Auslandseinkünfte sind in das Formular „E1“ unter KZ 440 („In 
den Einkünften sind nicht enthalten: Unter Progressionsvor-
behalt steuerbefreite positive Auslandseinkünfte, die nicht in 
Kennzahl 454 der Beilage L1i enthalten sind“), aufzunehmen.

Eine Veranlagung gemäß § 41 EStG kann auch nur zwecks Vor-
nahme eines Progressionsvorbehalts durchgeführt werden.42 
Werden allerdings ausländische Einkünfte aufgrund eines DBA 
überhaupt nicht – also auch nicht für Zwecke des Progressions-
vorbehalts – bei der Veranlagung erfasst, sind sie auch nicht 
für die Frage des Überschreitens der Veranlagungsgrenze von 
Bedeutung.43 Das wären zB. Gewinne aus der Veräußerung einer 
in einem anderen Staat gelegenen Immobilie, die abkommens-
rechtlich von der Besteuerung in Österreich freizustellen ist, 

         Die Nichtberücksichtigung 
von Auslandseinkünften für Zwecke 

des Progressionsvorbehalts kann 
empfindliche Säumnisfolgen 

nach sich ziehen. 
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